
 
 

 

 
 
 
Empfehlungen für ein gutes Volontariat 

1. Alle arbeitsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen zur Beschäftigung von 

Volontären werden eingehalten (Checkliste von RA Meier). 

2. Es empfiehl sich eine Mindestdauer von 12 Monaten, maximal von 24 Monaten. 

3. Zu einem Arbeitsvertrag gehört ein individueller Volontariatsplan. 

3. Das Volontariat beginnt mit einer systematischen Einführung in den Verlag. 

Systematische Einführung bedeutet: 

• Kennenlernen des Verlags bzw. Verwaltung 
• Aufbau und Abgrenzung der Schwerpunktabteilung gegenüber anderen Abteilungen 
• Einführung in die Verlagsprodukte, Verlagspolitik und Ausrichtung, 
• Einführung in Corporate Identitiy (Corporate Design und Corporate Communication) 
• Einführung in die rechtlichen Bedingungen von verlegerischer Arbeit (Urheberrecht, 

Preisbindung) 
• Einführung in die interne und externe Kommunikation 
• Einführung in die speziellen Arbeitsbereiche der Schwerpunktabteilung 

4. Der Volontär erhält detaillierten Einblick in verschiedene Abteilungen. 

5. Dem Volontär steht ein berufserfahrener Mitarbeiter als Betreuer zur Seite. Die 

Zahl der Volontäre zu den beschäftigten Mitarbeitern soll in einem Verhältnis 

stehen, das eine ordnungsgemäße Betreuung gewährleistet. 

6. Der zuständige Ansprechpartner beruft in regelmäßigen Abständen 

Besprechungen ein. Sie dienen zur Abgleichung des Ausbildungsplans, zur 

Vermittlung vertiefender Kenntnisse und zur Besprechung der anstehenden 

Aufgaben oder auch Probleme. 

7. Im Verlauf des Volontariats nimmt der Volontär nach Möglichkeit an 

geeigneten, gegebenenfalls außerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen teil. 

8. In Form von z.B. Kurzhospitationen lernt der Volontär Hauptgeschäftspartner und 

Dienstleister kennen. 

9. Nach Abschluss erhält der Volontär ein qualifiziertes Zeugnis, das von der 

Verlagsleitung unterzeichnet ist. Das Zeugnis soll Angaben über Art, Dauer, Inhalt 

und Ziel des Volontariats sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten 

enthalten. 

10. Volontäre sollen nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden.  


